
BIN e.V.  / 1. Vorsitzender Bankverbindung      BIN e.V. / Rechnungsadresse
c/o Stefan Tyedmers Sparkasse Stade - Altes Land      c/o Kerstin Herzog
Am Spielplatz 1 IBAN  DE67 2415 1005 0000 0253 20      Mergesstr. 13
26759 Groß Midlum Bildungsschiff Niederelbe e.V. (Sitz in Stade)      38108 Braunschweig     
Fon 0173 5722401 vom Finanzamt Stade als gemeinnützig anerkannt      Fon 0177 4175384

Bestätigung über Geldzuwendung 
im Sinne des §10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Herzlichen Dank für Ihre Spende und somit Ihre Unterstützung für 
unsere Bildungsarbeit im Naturraum Wattenmeer und Elberaum!

Gilt bis 300,00 EUR in Verbindung mit einer Buchungsbestätigung 
(z.B. Kontoauszug, Bareinzahlungsbeleg, Online-Banking-Ausdruck, Pay-Pal-Auszug) 

Bewahren Sie diesen vereinfachten Zuwendungsnachweis zusammen mit der Buchungsbestätigung auf. 

Wir sind wegen Förderung der
Jugendhilfe
Erziehung
Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe
Kunst und Kultur

nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Stade, Verzeichnisnummer 
301, StNr. 43/270/08523, vom 05.10.2022 für den letzten Veranlagungszeitraum 2017 bis 2019 nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass es sich nicht um sonstige Mitgliedsumlagen oder Aufnahmegebühren handelt und 
die Zuwendung nur zur Förderung der Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der 
Studentenhilfe, Kunst und Kultur im Sinne der Anlage 1 - zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung - Abschnitt A 2 und 5 verwendet wird.

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der 
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 EStG, 
§ 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungs-
bescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsgemäßen Voraussetzungen nach dem 
§ 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

Bildungsschiff Niederelbe e.V.


